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GEBÜHRENORDNUNG 
 

für Kontrolle und Zertifizierung 
 

VERARBEITUNGSBETRIEBE UND HANDELSUNTERNEHMEN 
gültig ab 01.01.2026 

 
 

Stundensatz für Vor-Ort-Kontrolle je 
(Jahreskontrolle, ggf. risikoorientierte Stichprobenkontrolle bzw. Nachkontrolle) 

1 Stunde* 112,00 € 

Auditvorbereitung, Nachbereitung und Review je 1 Stunde* 112,00 € 

Grundgebühr/Zertifizierung pro Audit 109,00 € 

km nach anteiligem Aufwand (amtliches Kilometergeld) dzt. pro km km 0,50 € 

Wegzeit anteilig pro Stunde 

Sonstige Reisekosten u. Aufenthaltskosten (Nächtigung, Bahnkarte, sonst. 
Spesen) 

1 Stunde* 66,00 € 

Nach tatsächlichem 
Aufwand ohne 
Aufpreis 

Zertifikatsänderungen, Zusatzzertifikate, fremdsprachige Zertifikate, 
Chargenzertifikate/Warenbegleitzertifikate 

 64,00 

Zusätzliche Dienstleistungen pro 1/4 Stunde (z.B. Zertifikatsänderungen, 
Zusatzzertifikate, …) 

Überprüfungen von Rezepturen, Kennzeichnungen, NOP IC, COIs o.ä.; interne 
fachliche Recherchen und Überprüfungen, schriftliche Fachrecherchen, 
Abklärungsaufträge, Bearbeitung/Einmahnung von Nachreichungen, 
Bestätigungen, Bearbeitung und Bewertung von Rückstandsfunden, Meldungen 
an Behörden/Standardeigner; Projektbetreuung- u. Projektentwicklung; 
Änderung von Verträgen lt. Antrag von Kunden; etc. 

1/4 Stunde* 28,00 € 

AMA-Projektpauschale (zzgl. Grundgebühr/Zertifizierung je AMA-Richtlinie) nur f. AMA- 
Standards 

84,00 € 

Die angegebenen Preise verstehen sich netto zuzgl. 10 % USt. 
*Abrechnung in 1/4h Einheiten 
 
 

Risikobasierte Zusatzinspektionen bei biozertifizierten Unternehmen, laut Vorgabe der nationalen Richtlinie jährliche 
Kontrollplanung, bei 10% aller Unternehmen, sowie Produktanalysen bei 5% aller biozertifizierten Unternehmen, werden 
nach tatsächlich entstandenem Aufwand abgerechnet. Die Laborkosten für allfällige Produktanalysen durch 
Analyseninstitute werden separat und ohne Aufschläge in Rechnung gestellt.  
 

Die Gebührenordnung ist Bestandteil des Standard-Kontrollvertrages und gilt bis zum Erscheinen einer Neufassung, aber 
mindestens bis Ende 2026. 
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